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§ 5a StVO 1960

StVO 1960 - Stral3enverkehrsordnung 1960

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)(Grundsatzbestimmung) Der Rechtstrager einer ¢ffentlichen Krankenanstalt hat dem diensthabenden Arzt die
fir eine Blutabnahme gemaR & 5 Abs. 4a, 8 und 10 erforderlichen Einrichtungen der Anstalt zur Verfligung zu
stellen. Die Ausfihrungsgesetze der Lander sind binnen sechs Monaten zu erlassen.

2. (2)Ist bei einer Untersuchung nach8& 5 Abs. 2, 4a, 5, 6 oder 8 Z 2 eine Alkoholbeeintrachtigung festgestellt worden,
so sind die Kosten der Untersuchung vom Untersuchten zu tragen. Dasselbe gilt im Falle der Feststellung einer
Suchtgiftbeeintrachtigung. Die Kosten der Untersuchung sind nach den Bestimmungen des
Gebuhrenanspruchsgesetzes 1975, BGBI. Nr. 136, vorzuschreiben.

3. (3)Der Bundesminister flr Inneres hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und
Technologie unter Bedachtnahme auf den Zweck der Untersuchung nach § 5 Abs. 2 oder der Uberpriifung nach
8§ 5 Abs. 2a oder 9a sowie zur Gewahrleistung ihrer zweckmaligen Durchfiihrung die persénlichen
Voraussetzungen der hiefur zu ermdachtigenden Organe der StraRenaufsicht, einschlieBlich die Art ihrer Schulung
sowie, unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik, die fir eine Untersuchung
oder Uberpriifung der Atemluft geeigneten Geréte und die fiir eine Uberpriifung des Speichels geeigneten
Speichelvortestgerite oder - streifen durch Verordnung zu bestimmen. Bei den Geréten zur Uberpriifung der
Atemluft auf das Vorliegen des Verdachts einer Beeintrachtigung durch Alkohol ist zudem jener geratespezifische
Wert anzugeben, ab dem auf das Vorliegen des Verdachts der Beeintrachtigung durch Alkohol im Sinne des 8 5
Abs. 2a geschlossen werden kann.

4. (4)Der Bundesminister fur Verkehr, Innovation und Technologie hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin
far Inneres und der Bundesministerin fur Gesundheit und Frauen die fur eine Ermachtigung zur Durchfihrung
der in § 5 Abs. 4a, 5 oder 6 genannten Untersuchungen erforderliche Weiterbildung fir Arzte durch Verordnung
festzulegen.

In Kraft seit 01.07.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/5
file:///

	§ 5a StVO 1960
	StVO 1960 - Straßenverkehrsordnung 1960


